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linie ge in paffender Weife zu wählen. Hierdurch tritt aber im Feitlegen der Wölb-

fläche an fich keine wefentliche Aenderung der befchriebenen Mafsnahmen ein.

Eine andere Geflaltung der Laibungsfiäche des anfteigenden böhmifchen Kappen-

gewölbes ill: in Fig. 587 veranfchaulicht. Diefelbe entfpricht vollfiändig den in

Art. 397 (S. 5 39)-gegebenen Anordnungen. Der Stirnbogen der fchmalen Rechtecks-

feite wird, wie dort erklärt, einfach itetsdich parallel bleibend und lothrecht flehend

an den beiden auffteigenden Stirnbogen der langen Rechtecksfeiten fortgeführt.

Derart geftaltete Laibungsflächen find für die Ausführung der anfteigenden böhmi-

fchen Kappengewölbe zu empfehlen, weil diefelben unter Benutzung von Rutfch-

bogen, welche bereits in Art. 160 (S. 230) Erwähnung gefunden haben, gewölbt

werden können.

b) Stärke der böhmifchen Kappengewölbe und ihrer Widerlager.

Das böhmifche Kappengewölbe gehört der Gruppe der Kuppelgewölbe an.

Die Gefichtspunkte', welche bei der Ermittelung der Stärke diefer Gewölbe nebf’c

ihren Widerlagern zu beobachten find, bleiben auch beim böhmifchen Kappen—

gewölbe beltehen, gleichgiltig ob die Laibungsfläche als reine Kugelfläche oder als

kugelförmige Fläche ausgebildet if’r.

Die Stärke der böhmifchen Kappen ifi: bei den üblichen in Wohnräumen vor-

kommenden Belaftungen und ihren an lich mäfsigen Spannweiten felten gröfser als

’]: Backf’teinlänge. Bei befonders grofsen Spannweiten, bezw. bei erheblich f’tarken

Belaf’tungen ift die Vornahme der fiatifchen Unterfuchung der Kappen und die

darauf geflützte Berechnung der Gewölbflärke zu empfehlen.

Diefe Unterfuchung und Befiimmung der Gewölbftärke ifl: ganz nach den

Angaben auszuführen, welche in Art. 322 bis 325 (S. 469 bis 476) für die bufigen

Gewölbkappen gothifcher Kreuzgewölbe enthalten find.

Mögen Gurtbogenftellungen oder gefohlol'fene Umfangsmauern als Widerlags-

körper des böhmifchen Kappengewölbes in Anwendung gebracht werden, fo richtet

fich die Stabilitätsunterfuchung diefer Stützkörper wiederum zunächf’t nach den in

Art. 328 (S. 479) gegebenen Erörterungen. Die hierdurch bekannt gewordenen

äufseren angreifenden Kräfte, welche vom Gewölbe auf die Widerlager übertragen

werden, find fodann im Sinne des in Art. 256 bis 258 (S. 378 bis 381) bei der

Prüfung der Standfeihigkeit der Stützkörper Vorgeführten in Betracht zu ziehen.

In den meiften Fällen der praktifchen Ausführung des böhmifchen Kappen-

gewölbes können die. durch Erfahrung feft geflellten Abmefl'ungen der Gewölb-

ftärke und der Stärke der Widerlager beibehalten werden.

Wird die Pfeilhöhe des böhmifchen Kappengewölbes nahezu gleich 1/10 der

Diagonale der Grundrifsfigur genommen, fo iit die Gewölbftärke bis 5m Spannweite

gewöhnlich gleich 1/2 Backflein. Bei gröfserer Spannweite, welche aber 7 m felten

überfchreitet, wird die Pfeilhöhe zweckmäfsig zu 1/7 bis 1/8 der Diagonale fe1't gefetzt

und die Gewölbf’cärke am Scheitel zu 1/2 Backftein, am Widerlager bis zu I Back—

Rein angenommen. Dabei if’c eine Ausmauerung der Gewölbzwickel anzurathen.

Die Stärke der Widerlager beträgt bei der üblichen Höhe derfelben etwa 1/4.

bis 1/5 der gröfsten Spannweite des ,Gewölbes, nie aber unter 21/2 Stein. Treten

mehrere, durch Gurtbogen von einander gefchiedene, vollltändig gleichartig gefialtete

böhmifche Kappengewölbe in Reihen neben einander auf, fo genügen meiflens I 1/2 Stein

breite und 1 1/2 bis 2 Stein itarke Gurtbogen.
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